
KREIS WARENDORF 
 
 

DER LANDRAT 
 
 

Reinigungsvertrag 
 
 
Zwischen  
 
dem Kreis Warendorf, Waldenburger Straße 2, 48231 Warendorf, 
vertreten durch den Landrat 
 - nachstehend Auftraggeber genannt - 
 
 
und 
 
 
der Firma XXX 
 
 
 - nachstehend Auftragnehmer genannt - 
 
wird folgender Vertrag geschlossen: 

 
 

§ 1 
 

Gegenstand des Vertrages 
 
Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer mit Wirkung vom 01.04.2026 die im 
Leistungsverzeichnis genannten Reinigungsleistungen folgender Objekte (Los I bis Los IV):  
 
 

• XXX 

• XXX 

• XXX 
 
Der Vertrag wird befristet bis zum 31.03.2030. Nach Ablauf dieser Frist verlängert sich der 
Vertrag jeweils um ein Jahr, wenn er nicht von einer der Vertragsparteien mit einer Frist von 4 
Monaten zum Monatsende gekündigt wird. 

 
 
 

§ 2 
 

Bestandteile des Vertrages 
 
Bestandteil des Reinigungsvertrages sind das/die von Ihnen im Angebot anerkannte/n 
 
▪ Allgemeinen Vorbemerkungen, Bewerbungs- und Vergabebedingungen 
▪ Auftragsschreiben mit Leistungsverzeichnis/Leistungsbeschreibung mit nach dem Tarif ab 

01.04.2026 berechneten Beträgen sowie den übrigen Angebotsunterlagen 
▪ Ergänzenden Vertragsbedingungen 



  

▪ Vergabeverordnung (UVgO / VgV) 
▪ Besonderen Vertragsbedingungen bei der Vergabe der Gebäudereinigung 

 
§ 3 

 
Sonstiges 

 

1.  Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. 

 

2.  Mündliche oder telefonische Abreden werden erst mit schriftlicher Bestätigung wirksam. 
 
 
 
 
Warendorf, den ........................., den 
 
 
 
KREIS WARENDORF Auftragnehmer/in                
Der Landrat 
 
 
 
 
Dr. Olaf Gericke 


